
Umgang mit Flirtversuchen
Beitrag von „Seph“ vom 4. Januar 2025 13:25

Zitat von Antimon

Glaub mir, ich *weiss*, dass es anders ist. Mehr schreibe ich dazu jetzt nicht.

Wie gesagt: für Volljährige glaube ich das sogar. Bei Minderjährigen ist die Sache eindeutig
strafbar.
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